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Der NABU ist ein staatlich anerkannter 

Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG) 

und Partner von Birdlife International. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächt- 

nisse an den NABU sind steuerbefreit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für den NABU Landesverband RLP nimmt die NABU-Gruppe Mayen und Umgebung 
in obiger Angelegenheit wie folgt Stellung: 

Per Email wurde Herr Schmutzler vom Planungsbüro Siekmann durch den NABU 
Mayen und Umgebung über den vorhandenen Brutplatz eines Uhupärchens im 
Bereich des geplanten Gewerbegebietes informiert. 

Mit Schreiben vom 15.12.2016 wurde Herrn Schmutzler auf seine Nachfrage hin 
mitgeteilt, dass Herr Brücher von der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen eine 
Uhubrut in 2015 mit einem Jungtier bestätigt hat. Auch 2016 soll der Uhu den 
Brutplatz benutzt haben, allerdings ohne Bruterfolg, was auf das schlechte Wetter 
und damit zu wenig Nahrung zurückzuführen sei. 

Die Kontaktdaten von Herrn Brücher und eine Karte über den Brutplatz liegen 
Herrn Schmutzler vor. 

Der NABU Mayen und Umgebung weist ebenfalls darauf hin, dass in dem 
ausgewiesenen Bereich des Gewerbegebietes, Standorte der Kuhschelle bekannt 
sind. Nach Aussage von Herrn Schmutzler und nach Rückfrage bei der 
untersuchenden Landespflegerin sind sie als Frühjahrsblüher bei der 
Begutachtung im Juli/August nicht aufgefallen. Der NABU fordert für diese Art und 
ihre Pflanzengesellschaften, Magerrasen, meist in sonniger Hanglage auf 
kalkreichem Boden, eine Nachuntersuchung. 

Ein uns bekannter Standort der Kuhschelle (Felsrippe) wurde Herrn Schmutzler 
mitgeteilt. 

Sowohl eine Beeinträchtigung des Uhupaares als eine Zerstörung der 
Kuhschellenstandorte muss bei der Änderung des Flächennutzungsplans und der 
Ausweisung des Gewerbegebietes ausgeschlossen sein. Eine zusätzliche 
Untersuchung auf Kuhschellen und ihre Pflanzengesellschaft im Frühsommer ist 
erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Margot Bechtoldt 
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Mayen, 6. Januar 2017 

Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
"Im Fastnachtstück - An den weißen Wacken" 


